
Berichtigung der Ortsüblichen Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB  

zum Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit integriertem 

Vorhaben- und Erschließungsplan Sondergebiet Solarenergie 

Freiflächenphotovoltaikanlage Zum Sachsenwald“  

 

In der Ausgabe Nr. 16/15 des Reichenbacher Anzeigers vom 11.12.2015 wurde die 

Genehmigung sowie das Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

mit integriertem Vorhaben- und Erschließungsplan Sondergebiet Solarenergie 

„Freiflächenphotovoltaikanlage Zum Sachsenwald“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 

ortsüblich bekanntgemacht. 

 

Als Datum der Unterzeichnung der Bekanntmachung durch den Amtsverweser, Herrn 

Dieter Kießling, wurde fälschlicherweise der 30.11.2014 angegeben. 

 

Hiermit wird richtiggestellt, dass das Datum der Unterzeichnung der  

Bekanntmachung der 30.11.2015 ist.  

Die übrigen Inhalte der veröffentlichten Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 16/15 

behalten ihre Gültigkeit. 

 

Reichenbach, den 01.02.2016  

      

Dieter Kießling 

Amtsverweser 


